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1. SondernuEungserlaubnis Nr.: 148/2010
zurAufstellung eines politischen Infostandes im Stadtgebiet der Stadt Monheim am Rhein

2. Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften d€r Straßenverkehrsordnung (SIVO)

Standorf Gehweg G$chwlsterschollst. 49

Zeit aum, am: 03.04.. 17.04. u. 08.05.von: 08:00 bi3: 18:00 Uhr
Zeit aum, vom: bl3: jeweils Uhr

Größe: 1,5m Uinge x 0,8m gr6it6 = l,2m'

Sehr geehde Dam€n und Herren,

hielmit erleile ich lhnen gemäß SS 18, 19 und 19a des Straßen- und Wegegeselzes des Landes Nordrhein-Westfalen
vom 1.8.83 (GV NW S. 306) in der zuzeit gültigen Fassung in Verbindung mit S 2 der Satzung obsr Erlaubnisse und
Gebühren für Sondemulzungen an öffentlichen Slraßen in der Stadt Monheim am Rh6in (SondernuEungssaEung) vom
29.03.94 unter Vorbehalt desjedezeitigen Widerufs - unbeschadet der Rechle Dritter - die o. g. Sondemutungser-
laubnls.

lm Rahmen und fürdi6 Oauerder SondemuEungserlaubnis wird lhnen unler Einbeziehung d6rAuflagen sowie unter
Voöehalt des jederzeitigen Widerrufs gemäß SS 46 und 47 der Straßenve*ehßordnung (SIVO) vom 16.11.70 (BGBL.
I S. 1565) in der zuzeil gültigen Fassung von dem Veöot des S 32 SIVO erteilt.

Für die von lhnen in Anspruch genommene Fläche jsl g6mäß S 7 der Sondehulzungssatzung vom 18.12.97 der nach-
slehend errechnele Belrag zu enl chten. Außerdem wird filr die ve*ehrliche Anordnung gemäß TarifNr.264 der Ge-
bÜhrenordnung für l\,4äßnahmen im SIEßenverkehr (GebOSl) vom 26.06.70 (BGBL. I S. 865, ber. S. 1298 in der zurzeit
gültigen Fassung eihe Gebilhr in Höhe von 0,00 € erhoben.
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trae umseatig errcchnele Gesamtgebühr wird hiermit feslgeseEt.
Der Beirag ist unvezüglich nach Zustellung der Erlaubnas aufeines der voeenannten Konten der Stadtkasse unler
Angabe des Kassenzeichens einzuzahlen,
lch mache Sie darauf aufme.ksam, dass Zahlu ngsvezug die zwangsweise Einziehung der Gebühren und gegebenen-
falls den Widerufder Erlaubnis zur Folge haben kann.
Die Koslen, die durch die Inanspruchnahme des öffentlichen Slraßenraumes dem Slraßenbaulastträgef entslehen, ge-
hen zu lhfen Lasten (5 5b Abs. 2d des StEßenverkehrsgeseEes vom 19.12.52 in der zuEeit gültigen Fassung - BGBL.
rs .837) .

Auflagen:

1 . De. Erlaubnisnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass eine Gefährdung des Straßenverkehrs durch Slandbesucher
und Teilnehmer ausgeschlossen ist Eventuelle Schadensfälle oder Beschädigungen, die aufdiese Veranstallung
oder das verhallen der Besucher zurückzuführen sind, gehen at Lasten des E aubnisnehmers.

2. Die Stände bzw die zur Durchführung der Veranstaltung veMendeten cegenstände sind so aufzustellen, dass jede
Gefährdung ausgeschlossen islt gegebenenlalls sind slandsichere Stützen anzubringen. baurechtliche Bestimmun-
gen sind einarhalten.

3. Nach Beendigung der Veranslaltung ist die Veranstaltungsiäche zu reinigen und gegebenenfalls instand zu seEen.
Beschädigungen der Straßenoberfläche sind aufeigene Xosten durch den Bereich Bauwesen, Verkehßflächen der
Sladt lvonheim am Rhein beseiligen zu lassen.

4. Für Schäden, die auf den Zustand der Straßenfläche zurückzuführen sind. wird von der Sladt l\Ionheim am Rhein -
auch gegenÜber D tlen - keine Hafrung übemommen,

5. Das Anlocken der Passanten durch Lautsprecher ist nichl erlaubt. lm obrigen gellen hinsichllich der Lämentwick-
lung die Vorschriflen des Landes-lmmissionsschutzgeselzes - LImschG - vom 18.03-1975. Erforderliche Erlaubnis-
se sind bei der Geweöeableilung zu beantragen,

6. Weisungen der Polizei oder anderer zusländiger Organe sind unvee oglich Folge zu leisten.
7, Diese Erlaubnis ist am Veranstaltungsort aufzubewahren und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
8. Der Info-Stand ist stets außefialb der im Bercich des StandplaEes auftretenden Hauptfußgängerströme aufzustel-

len. Auf Gehwegen muss für Fußgänger eine Fläche von mindestens 1,50 m und in Fußgängezonen und zwjschen
Geschäflsfronlen von mindestens 4,00 m Breile lreibegehbar gehalten werden.

L Eventuell angebrachte Werbellächen sind so auszurjchten, dass durch sie der fließende Verkehr weder abgetenkt,
noch in einer anderen Weise beeinlrächligt werden kann-

10. Das Sichidreieck von Einmündungen ist freizuhallen, damit der fließende Verkehr nicht behindedwird.
Vorhandene Verkehrszeicben und Lichlsignalanlagen düden durch den lnfo-Stand oderandere angebrachte Ge-
genstände njcht verdeckt werden.
Von vofiandenen FußgängerübeMegen ist ein Absland von mindestens 4,00 m einzuhalten, so dass Frißgänger
ungehindert die FahÖahn übeßchrciten können.

1'1. infostlinde auf cler Frieddchst.., die an Markttagen statflncl€n, dürfen nur mit dem Einverständnis des
Marktbetreibers aufgestellt werden, derdann auch den Standort bestimmen kann.

Diese Erlaubnis ist nur in Verbindung mit dem Dienslsiegelund der Unlersch ftdes Sachbearbeileß goltig.

Rechtsb€helfsbelehruno:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei dem Verwallungsgerjcbt Dtjsseldort
(Hausansch ft Bastionstraße 39, 40213 Düsseldod Postanschrifr: Postfach 20 08 60, 40105 Düsseldorf), sch ftlich
oderzur Niederschrift des urkundsbeamlen der Geschäfrssielle dieses Gerichts Klaoe efioben werden.

Hinweiso zur Rechtsbehelfsbelehruno:

Sie haben - unabhängig von der Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Klage zu erheben und zurVermeidung unnötiger
Kosten - die lvöglichkeit, sich fomlos (telefonisch, schriftlich, per Telefax, per E-Mail) an die im Kopfdes Bescheides
genannte Stelle zu wenden. In vielen Fällen können so etwaige lJnstimmigkeiten oder Bedenken bereils im Vorfeld ei-
ner möglichen Klage geklärt werden.
Die geseEliche Klagefristvon einem l\,lonat wid hierdurchjedoch qighltberühd-

Bereils mit der Einreichung der Klagesch ft oder mit derAbgabe der entsprechenden Erklärung zu Prolokollwird eane
Verfahrensgebühr fällig, deren Höhe sich g.undsät2lich nach dem Wert des Streilgegenslandes (Streitwert) richtet und
vom Velwaltungsgericht wird IS 6 Abs. 1 Nr. 4 des Gerichtskostengesetzes (GKG)].

Durchschrift zurKenntnisnahme gesandtan:
E KPB-Wache Monheim am Rhein
! Ve*ehßflächen
E Außendiensl Ordnungsangelegenheiten


